
Wochenmarktsatzung und Veranstaltungsordnung 
der Stadt Grevesmühlen 

Vom 16. März 2005 
 
 
Aufgrund der §§ 5 und 44 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 8. Juni 2004 
(GVOBl. M-V S. 205) sowie der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) vom 1. Juni 1993 (GVOBl. M-V S. 522, ber. S. 916) und dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten (OwiG) §§ 35, 56 und 170 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) wird nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Grevesmühlen vom 21. Februar 2005 
nachfolgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Die Stadt Grevesmühlen betreibt den Wochenmarkt und Veranstaltungen als 
öffentliche Einrichtung. 
 
(2) Veranstaltungen im Sinne des § 1 sind 
 - Stadtfeste, 
 - Wohngebietsfeste, 
 - Volksfeste, 
 - Großveranstaltungen, 
 - Jahrmärkte (Frühjahrsmarkt, Pfingstmarkt, Herbstmarkt), 
 - Wochen- und Flohmärkte, 
 - Antikmärkte 
 - Zirkusgastspiele 

- Tanzveranstaltungen und Diskotheken. 
 
 

§ 2 
Platz, Zeit und Öffnungszeiten des Wochenmarktes 

 
(1) Der Wochenmarkt findet auf dem Marktplatz der Stadt Grevesmühlen jeweils 
mittwochs und freitags statt:  
 - Mittwoch von 8.00 bis 14.00 Uhr, 
 - Freitag    von 8.00 bis 14.00 Uhr. 
 
Fallen Markttage auf einen gesetzlichen Feiertag, fallen die Märkte aus. Bei 
wichtigem Grund kann die Durchführung des Wochenmarktes ausgesetzt werden, 
Standgeld ist in diesem Falle nicht zu entrichten. 
Bei extremen Witterungsbedingungen kann nach Anweisung der Marktaufsicht die 
Marktzeit verkürzt werden, eine Rückerstattung des Standgeldes erfolgt in diesem 
Falle nicht. 
 
(2) Soweit in dringenden Fällen vorübergehend Zeit, Öffnungszeit und Platz von der 
Verwaltung abweichend festgesetzt werden, wird dies öffentlich bekanntgegeben. 
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(3) Wochenmarktordnung und Veranstaltungen der Stadt Grevesmühlen betreffen 
die Veranstaltungsplätze - Bürgerwiese 
    - Festplatz am Ploggensee 

- Marktplatz 
- die Wismarsche Straße 
- die August- Bebel- Straße 
- Parkanlage Am Lustgarten. 

 
 

§ 3 
Gegenstände des Wochenmarktverkehrs 

 
(1) Auf dem Wochenmarkt dürfen die in § 67 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufge- 
führten Warenarten feilgeboten werden: 
 
 Kurzwaren   Haushaltswaren 
 Textilien   Blumen 
 Lederwaren   Obst und Gemüse 
 Spielwaren   Imbißartikel 
 Backwaren   Lebensmittel des täglichen Bedarfs 

Schmuckwaren  Uhren 
Schuhe   Tonträger 
Computerspiele  Bücher 

 
(2) Der Handel mit lebenden Tieren ist untersagt. 
 
(3) Zu anderen Veranstaltungen kann die Anzahl der Warenarten die verkauft werden 
dürfen, erweitert werden. 
 
 

§ 4 
Zutritt 

 
(1) Die Marktverwaltung kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere 
wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, einzelne Anbieter von der 
Teilnahme ausschließen. Das gilt auch, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass durch sie keine ordnungsgemäße Teilnahme gewährleistet wird. 
 
(2) Der Teilnehmerkreis der Wochenmärkte in der Stadt ergibt sich überwiegend aus 
 - Händlern des Regionalbereiches Grevesmühlen, 
 - Händlern aus den überregionalen Bereichen, 
 - Händlern aus dem Ausland. 
 
Bei der Vergabe der Marktflächen sind insbesondere zu berücksichtigen 
 - Gewerbetreibende mit eigenen Gewerberäumen in der Stadt, die auch 
 ihre selbst hergestellten Waren anbieten, 
 - Gewerbetreibende, die einen Antrag auf Gewerberaum gestellt haben 
 und ihre Ware anbieten, 
 - Gewerbetreibende ohne eigene Gewerberäume, z.B. Imbißstände. 
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(3) Die Marktverwaltung darf bei Märkten eine Vergütung für die Überlassung von 
Standorten und für die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen fordern. 
 
 

§ 5 
Marktstand- und Veranstaltungsplätze 

 
(1) Auf der Marktfläche dürfen Waren nur von einem zugewiesenen Standplatz aus 
angeboten und verkauft werden. 
 
(2) Die Zuweisung eines Standplatzes erfolgt durch die Marktverwaltung auf Antrag 
des Händlers für einen bestimmten Zeitraum (Dauererlaubnis) oder für einzelne Tage 
(Tageserlaubnis). 
Die Marktverwaltung weist die Standplätze nach den marktbetrieblichen 
Erfordernissen zu. 
Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung oder ständiger Nutzung eines bestimmten 
Standplatzes. 
 
(3) Die Dauererlaubnis ist schriftlich zu beantragen. 
 
(4) Soweit eine Erlaubnis nicht erteilt oder bis 7.30 Uhr nicht ausgenutzt ist, kann die 
Marktaufsicht Tageserlaubnisse für den betreffenden Markttag erteilen. 
 
(5) Die Erlaubnis ist nicht übertragbar. Sie kann mit Bedingungen und Auflagen 
versehen werden. 
 
(6) Die Erlaubnis kann von der Marktaufsicht versagt werden, wenn ein sachlich 
gerechtfertigter Grund vorliegt. Ein sachlich gerechtfertigter Grund für die Ver-sagung 
liegt insbesondere vor, wenn 
 1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Benutzer die für die 
 Teilnahme am Wochenmarkt erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt und 
 2. der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht. 
 
(7) Die Erlaubnis kann von der Marktverwaltung widerrufen werden, wenn ein 
sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Ein sachlich gerechtfertigter Grund liegt 
insbesondere vor, wenn 
 1. der Standort wiederholt nicht benutzt wird; 
 2. der Platz des Wochenmarktes ganz oder teilweise für bauliche Änderungen 
 oder andere öffentliche Zwecke benötigt wird; 
 3. der Inhaber der Erlaubnis oder dessen Mitarbeiter oder Beauftragte 
 erheblich oder trotz Mahnung wiederholt gegen die Bestimmungen dieser 
 Marktsatzung verstoßen haben; 
 4. ein Standinhaber, die nach der Gebührensatzung für Märkte, Volksfeste 
 und ähnliche Veranstaltungen in der jeweils gültigen Fassung fälligen 
 Gebühren trotz Aufforderung nicht bezahlt 

5. der Markthändler ohne Zustimmung der Marktaufsicht den Wochen- 
mark vor deren Ablauf verlässt. 

 
Wird die Erlaubnis widerrufen, kann die Marktverwaltung die sofortige Räumung des 
Standplatzes verlangen. 
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§ 6 
Auf- und Abbau 

 
(1) Waren dürfen frühestens zwei Stunden vor Beginn des Marktes angefahren und 
ausgepackt werden. 
 
(2) Verkaufseinrichtungen und sonstige Betriebsgegenstände dürfen am Tag vor dem 
Markttag in der Zeit von 18.00 - 20.00 Uhr und am Markttag frühestens zwei Stunden 
vor Beginn der Marktzeit aufgebaut werden. Sie müssen spätestens eine Stunde 
nach Beendigung der Marktzeit vom Marktplatz entfernt sein und können 
widrigenfalls auf Kosten des Standinhabers zwangsweise entfernt werden. 
(3) Sämtliche auf dem Veranstaltungsgelände eingebrachten Sachen (Schau-
stellergeschäfte, Verkaufseinrichtungen, Fahrzeuge u.a. Einrichtungen) dürfen nur 
nach Maßgabe des Vertrages bzw. der Standplatzzuweisung auf- oder abgestellt 
werden. Sie dürfen auf dem Veranstaltungsgelände frühestens am Tag der 
Platzverteilung, der im Vertrag oder in der Standplatzzuweisung festgelegt ist, 
angefahren, ausgepackt oder aufgestellt werden und müssen bis zum 
Veranstaltungsbeginn errichtet sein. 
 
Nach Beendigung der Veranstaltung ist das Veranstaltungsgelände, wie im Vertrag 
oder in der Standplatzzuweisung festgelegt, zu räumen. 
 
 

§ 7 
Verhalten auf den Marktflächen 

 
(1) Als Verkaufseinrichtungen auf dem Marktplatz sind nur Verkaufswagen,-anhänger 
und Stände zugelassen. Andere Fahrzeuge dürfen während der Marktzeit auf der 
Marktfläche nicht abgestellt werden. 
 
(2) Verkaufseinrichtungen dürfen nicht höher als 3,0 m sein, Kisten und ähnliche 
Gegenstände nicht höher als 1,40 m gestapelt werden. 
 
(3) Verkaufseinrichtungen müssen standfest sein und dürfen nur in der Weise 
aufgestellt werden, daß die Marktoberfläche nicht beschädigt wird. 
 
(4) Die Standinhaber haben an ihren Verkaufsständen an gut sichtbarer Stelle ihren 
Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen sowie ihre 
Anschrift in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. 
Standinhaber, die eine Firma führen, haben außerdem ihre Firma in der 
vorbezeichneten Weise anzugeben. 
 
(5) Das Anbringen von anderen als in Absatz 4 genannten Schildern, Anschriften 
Plakaten sowie jede sonstige Reklame ist nur innerhalb der Verkaufseinrichtungen in 
angemessenem üblichen Rahmen gestattet und nur soweit es mit dem 
Geschäftsbetrieb des Standinhabers in Verbindung steht. 
 
(6) In den Gängen und Durchfahrten darf nichts abgestellt werden, wenn der 
Marktverkehr dadurch gestört oder beinträchtigt wird. 
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§ 8 
Verhalten auf den Marktflächen 

 
(1) Alle Teilnehmer an Veranstaltungen, die unter § 1 Abs. 2 angeführt sind, haben 
die Bestimmungen dieser Satzung sowie die Anordnung der Marktverwaltung zu 
beachten, insbesondere die Gewerbeordnung, die Preisauszeichnung, das 
Lebensmittel-, Hygiene- und Baurecht. 
 
(2) Jeder hat sein Verhalten auf der Marktfläche und den Zustand seiner Sachen so 
einzurichten, dass keine Person oder Sache geschädigt, gefährdet, behindert oder 
belästigt wird. 
 
(3) Es ist insbesondere unzulässig: 
 1. Waren im Umhergehen anzubieten, 
 2. Werbematerial aller Art oder sonstige Gegenstände zu verteilen, 
 3. Motorräder, Fahrräder, Mopeds oder ähnliche Fahrzeuge mitzuführen, 
 4. unbefugt offenes Feuer zu machen, 
 5. Hunde - ausgenommen Blinden-oder Wachhunde - oder andere Tiere 
 während der Veranstaltungszeit auf den Wochenmarkt zu bringen 
 bzw. mitzuführen, 
 6. Standplatzinhaber an der Durchführung ihrer geschäftlichen Tätigkeit 
 zu behindern, 
 7. Unbefugt Dritten den Verkauf oder die Durchführung einer Leistung 
 vom Standplatz aus zu gestatten, 
 8. Unbefugt Informationsstände zu errichten, 
 9. Die Lautstärke von Tonübertragungsanlagen ist so einzurichten, dass 
 die Allgemeinheit nicht belästigt und andere Standplatzinhaber bei der 
 Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit nicht beeinträchtigt werden 

10. Die Marktveranstaltung vor deren Beendigung ohne Zustimmung 
der Marktaufsicht zu verlassen 
11. Vor Beendigung der Marktveranstaltung ohne Zustimmung der 
Marktaufsicht die Waren vom Verkaufsstand zu entfernen und einzu- 
packen. 

 
(4) Den Beauftragten der zuständigen amtlichen Stellen ist jederzeit Zutritt zu den 
Standplätzen und Verkaufseinrichtungen zu gestatten. 
Alle im Marktverkehr tätigen Personen haben sich ihnen gegenüber auf Verlangen 
auszuweisen. 
 
 

§ 9 
Sauberhaltung des Wochenmarktes 

 
(1) Die Marktfläche darf nicht verunreinigt werden. Abfälle dürfen nicht auf die 
Wochenmärkte eingebracht werden. 
 
(2) Die Standinhaber sind verpflichtet, 
1. ihre Standplätze sowie die angrenzenden Gangflächen während der 
Benutzungszeit von Schnee und Eis freizuhalten, 
2. dafür zu sorgen, daß Papier und anderes leichtes Material nicht wegweht, 
3. Verpackungsmaterial, Marktabfälle und marktbedingten Kehricht von ihren 
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Standplätzen selber und auf eigene Kosten zu entsorgen. Öffentliche Papierkörbe 
dürfen nicht für die Entsorgung von Marktabfällen benutzt werden.  
 
(3) Die Stadt Grevesmühlen kann sich bei nicht ordnungsgemäßer Entsorgung von 
Marktabfällen Dritter bedienen. Die damit verbundenen Kosten sind vom Verursacher 
zu tragen. 

 
 

§ 10 
Haftung 

 
(1) Die Stadt Grevesmühlen haftet für die Schäden auf der Veranstaltungsfläche nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Mitarbeiter. 
 
(2) Die Benutzung der Veranstaltungsfläche erfolgt durch den Standplatzinhaber auf 
eigene Gefahr. 
(3) Die Stadt Grevesmühlen übernimmt mit der Standplatzzuweisung keine Haftung 
für die eingebrachten Sachen. 
 
(4) Der Standplatzinhaber hält die Stadt Grevesmühlen von verkehrssicherungs-
rechtlichen Ansprüchen - auch Dritter - frei. 
 
(5) Die Stadt Grevesmühlen kann für Veranstaltungen, welche von privaten 
Veranstaltern durchgeführt werden, eine Sicherheitskaution in Form von Geld 
verlangen. Die Kaution ist vor Veranstaltungsbeginn zu zahlen und wird nach 
ordnungsgemäßen Verlassen der öffentlichen Plätze und nach begleichen der 
Energie-  und Wasserkosten an den Veranstalter zurückerstattet.  
 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 a) die Marktfläche betritt, obwohl ihm der Zutritt untersagt ist (§4 Abs.1), 
 b) Waren von einem anderen als dem zugelassenen Standplatz aus 
 anbietet oder verkauft (§5 Abs. 1), 
 c) ohne Erlaubnis seine Zuweisung einem Dritten überträgt (§ 5 Abs.5), 
 d) auf Verlangen der Marktverwaltung nach Widerruf der Erlaubnis den 
 Standplatz nicht sofort räumt (§ 5 Abs. 7), 
 e) Waren früher als 2 Stunden vor Beginn der Marktzeit anfährt oder 
 auspackt (§ 6 Abs. 1), 
 f) Verkaufseinrichtungen und sonstige Betriebsgegenstände am Tag vor 
 dem Markttag außerhalb der Zeit von 18.00 - 20.00 Uhr oder am  
 Markttag früher als 2 Stunden vor Beginn der Marktzeit aufbaut oder 
 spätestens 1 Stunde nach Beendigung der Marktzeit nicht von der 
 Marktfläche entfernt hat (§ 6 Abs. 2), 
 g) an seinem Verkaufsstand nicht an gut sichtbarer Stelle seinen 
 Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen 
 bzw. die Firmenbezeichnung sowie seine Anschrift in deutlich lesbarer 
 Schrift anbringt (§ 7 Abs. 4), 
 h) Plakate oder sonstige Reklame außerhalb der Verkaufseinrichtungen 
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 oder in unangemessenem Rahmen innerhalb der Verkaufseinrichtungen 
 anbringt (§ 7 Abs. 5), 
 i) in Gängen und Durchfahrten etwas abstellt und dadurch den Marktverkehr     
           stört oder behindert (§ 7 Abs. 6), 
 j) die Bestimmungen der Wochenmarktsatzung sowie die Anordnungen 
 der Marktverwaltung nicht beachtet (§ 8 Abs. 1), 
 k) sein Verhalten auf der Marktfläche und den Zustand seiner Sachen nicht 
 so einrichtet, dass keine Person oder Sache geschädigt, gefährdet, 
 behindert oder belästigt wird (§ 8 Abs. 2),  
 l)  Waren im Umhergehen anbietet (§ 8 Abs. 3, Nr. 1), 
 m) Werbematerial oder sonstige Gegenstände verteilt (§ 8 Abs. 3, Nr. 2), 
 n) wer Motorräder, Fahrräder, Mopeds oder ähnliche Fahrzeuge  
 mitführt (§ 8 Abs. 3, Nr. 3), 
 o) Beauftragten zuständiger amtlicher Stellen nicht den Zutritt zu 
 Standplätzen und Verkaufseinrichtungen gestattet (§ 8 Abs. 4), 
 p) die Marktfläche verunreinigt oder Abfälle auf den Wochenmarkt 
 einbringt (§ 9 Abs. 1), 
 q) den Standplatz sowie die angrenzenden Gangflächen während der 
 Benutzungszeit nicht von Schnee und Eis freihält (§ 9 Abs. 2, Nr. 1), 
 r) die Marktfläche verunreinigt, die Marktabfälle nicht ordnungsgemäß 
 entsorgt und den Standplatz bei verlassen nicht gereinigt übergibt  
 (§ 9 Abs. 2, Nr. 3) 

s) den Verkaufsstand ohne Zustimmung der Matktaufsicht vor Been-  
digung des Marktes abbaut oder die Waren einpackt (§ 8 (3) Nr. 10,11) 

 
(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 kann mit einer Geldbuße von 5,00 bis  
500,00 EUR geahndet werden. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Wochenmarktsatzung und Veranstaltungsordnung der Stadt 
Grevesmühlen, vom 11. Dezember 1995 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Grevesmühlen, den 16. März 2005 
 
 
 
 
 
 
Jürgen Ditz 
Bürgermeister      (Dienstsiegel) 


